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Querproflle von Straßen mit neuzeitlichen Belägen.
Der Artikel über die Entwicklung des Normal-Querproflls der

baselstädtischen Straßen in Nr. 1 dieser Zeitschrift veranlaßt mich zu
folgenden Erwiderungen und Ergänzungen.

Die Anwendung der Formel (siehe Figur 2 auf Seite 14)

Fm O.Ol (b + 4)

kann praktisch nicht in Betracht kommen, da ein Koeffizient für die
Rauhigkeit des Belages fehlt. Es ist einleuchtend, daß für eine gute
Entwässerung bei einem glatten Stampfasphaltbelag weniger
Querneigung nötig ist, als zum Beispiel bei einer Granitkleinsteinpflästerung
oder einer wassergebundenen Straße. Des weitern wäre diese Formel
nur in geraden Straßen anwendbar, da das Quergefälle in Kurven
veränderlich ist. In Kurven unter 300 m Radius steigt das einseitige
Quergefälle von 2y2 % bis 5% % bei feinkörnigen und von 3 % bis 7 %

pbei grobkörnigen Belägen. Die Formel /' (cm) cm + 1 ist nicht
8

notwendig, indem der Aufstich im Fahrbahnviertel in der Praxis mit
76 bis Vs von F, je nach der Art des Belages, angenommen werden
kann.

Noch vor Jahren wurde in der Stadt Zürich folgende Formel
angewendet:
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wobei b die Fahrbahnbreite und K den Rauhigkeitskoeffizienten
darstellten. Der Wert für K wurde wie folgt angenommen:
0.020 Chaussierung
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